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RS OGH 1967/7/6 2Ob200/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1967

Norm

ASVG §334 Abs1

Rechtssatz

Keine grobe Fahrlässigkeit eines Vorarbeiters, der duldet, daß ein Dachdecker, der sich weigert, das Seil zu benützen,

ohne Seil arbeitet, weil es so üblich ist und deswegen kein Arbeiter entlassen wird.
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